
Erkrärung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison 2OZ2 t 2O2g

Der Verein / die Kaoitaigesellschaft (,,Tochtergesellsch
gfji,îi"" vereins / dãr oò:iãiiün}it)im rorsenoen

aft') 1. FC Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V
,,ïeilnehmer" genannt, anerkennt aus-

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 1sto7 t2017(Datum Vertragsa bschluss) mit dem Stadioneigentüm er lnhaber des Haus rechts imStadion
Platzanlage). me des Stadions / der

mit den darin enthall",:ll:q"lyng.9l über das bundesweit wirksame stadionverbot sowohrin formetler als auch.in-mater-iellerïinsicht.b öö;i.rq1 und für sich verbindrich. Das3;ilJ:;ffiiJ¿9fit;J,:Ltä.ãì;i;f;ö¿'äär Datðn d;;h;Ë'tei der Zentrarvenryaltuns des DFB

2

Ntimberg

sollte der Teilnehmer darüberhinausg.ehende oder andenryeitige pratzanragen nutzen,wird er sich durch einen vertrag ;;iå"r ¡"r"¡lrË"Ëãii,g,"n das Hausrechr überrra_gen tassen, so dass er in diesen"rÀil"n ebénfails rnhrb;;';"s Hausrechts ist.Der Teilnehmer ist.damit einverstande¡, dass der DFB, DFL.Deutsche Fußba' Ligae'V' sowie die jeweilis"À vãr"in";;ä é*.;;r;iffiãi eunoesriga, der 2. Bundesri_ga' der 3' Liga und 
-dèr ¿. spiärtrãrJ"n"¡en" ;rù;r-örundrage der stadionverbots_rích'inien ein auchtur.r"inãiJöäiriö 

it.1f:¡tä;ïå,,Ë1.,0"., bundesweit wirksamesstadionverbot aussprechen und/oãäiieouz¡eren, ãusietzàn,.aufheben können. Die er-fJ[:ii:iiÏ.yS,åi:,ïgï:_X*,i.[]jî-¡t ",téi,i 
'o=ãiöÈ-i 

*¡,.0 J¡*-ä"ü.üåü"n"nc"n
Der Teilnehmer verpfl.ichtet sich, bei vorliegen der in den stadionverbotsrich,inien
lrrfr1!fl:f 

Voraussetz'ng"n ãb"ñrãil, 
"¡n 

oîno"ö"ii'wrÏrksames stadionverbot aus-
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(Ort, Datum)
veftretungs-

Ddie zur einheitlichen Behandl vonungsamt ,,stad (imionverbots Folgendenlerichtlin n insge-
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

1

Der Verein / d ie Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") DJK Vilz¡ng e.V.

(Name des Vereins / der Gese//schaft), im Folgenden ,,Teilnehmer" genannt, anerkennt aus-
drücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ei ngerichtete Zentralstel le.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom
(Datum Vertragsabschluss) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im

Stadion .Mantr-ed:ãq[ner.-Sta.41o.0.......-..--................--.----......-...---..--........(Name des Stadions / der
Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer darilberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,

wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht t¡bertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch ftir seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge'
genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie

zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an .
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Erkrårung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison ZO22l ZO2g

1907 e.V.

Der Verein
(.Name des
drücklich

1. Der Teitnehmer ist als Stadioneigentümer /(Datum Vertragsabsch luss) mit dem
Stadion

mit den darin entha'I":":I:q"lyng.9l über das bundesweit wirksame stadionverbot sowohtin formeller als auch.in-.materleller"Hinscrrt 
"rtõht;ËT und für sich verbindrich. Das:iilJHffi,:ffi ,ä,:i"tg. 

ãì; ffi ;å äi Date n d ; ilä'Ë der Zentrarve rwartu Às des D FB
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Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den stadionverbotsrichflinien
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") FC Bayern München

(Name des Vereins / der Gese//schaft), im Folgenden ,,Teilnehmer" genannt, anerkennt aus-
drücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ei ngerichtete Zentralstelle.

I Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 3O3 2CÈL

2.

(Datum Vertragsabschluss) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im
Stadion .Stådtlsshe-ç.çþ.qlo-0-?o-4er-ç-Lqn!vdd-er..çt(eß.e..----..-..-..................-....(Name des Stadions / der
Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändeft haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des H ausrechtsbereichs an abteil ung. region alliga@ bfv. evpost. de)

3.

4.

5.

N/

FC BAVERIS MÜilCTIE¡{ ËV
!3tþen¡r Stn 51-57, 8lâ47 München

München

(Ort, Datum)

(Unterschrift

(Name & Funl<tion einer vertretungs-
berechtigten Person)

1111l

a

Anlage 14.2

Z$,u.zozz



Erklärung zu den bundeswelt wlrksamen Stadlonverboten

$alson 2022/, 2o,23

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") Fußballclub Pipinsried e.V.

(Name des Vereins / der Gesellschaft), im Folgenden ,,Teilnehmel' genannt, anerkennt aus-
drücklich

die DFB-Richtlinien zur e¡nheitlichen Behandlung von Stad¡onverboten (im Folgenden insge-
samt,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

I Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 08.03.2021

(Datum Vertragsabschluss) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im
Stadion ÀAT:Arene/.9led¡e¡.en.d.er.Reiçhefishauser.Slreße......................,(Name des Stadions / der
Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenreitige PlaEanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venreisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändeft haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespÞlt haben, bitten wir um jeweilíge Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an abteilun,g.regionalliga@bfv.evpost.de)

(Unterschrift

----_--_-_-___tjpjtsjeg-_-_ils!2j__---_----t
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Erkrärung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison 2022 t ZO2g

Der Verein
(.Name des
drücklich anerkennt aus-

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer I au fgrund des Vertrages vom or.lo.reoo

Stadion
ertragsabschluss) mit dem Stadioneigentri mer lnhaber des Hausrechts im

Platzanlage). me des Stadions / der

mit den darin enthallî:"il:gqyng.gl tiþer das bundesweit wirksame stadionverbot sowohrin formeller als auch.in-materieller-nins¡cnt;b õtr-;;,J1T und ftrr sich verbinot¡ch. Das
3lllJ3i,5ä,:Tåï.1ffi"T,i ãË ÈrÈó'ä"i o.t"n dù;;ilË àäi der Zentrarvenruartung des DFB

(Datum V

3.

4.

5.

ø

2.

Schweinfurt

sollte der Teilnehlgr oa¡liberhinausgehende oder andenrueitige pratzanragen nutzen,wird er sich durch einen Vertrag tiiã"r jeweits e"r"ðhi¡gt"n das Hausreðht i.ibertra-sen rassen, so dass er in dieseriFäre;;å;;;;1.#;i'ä!, n"r.r"chts ist.Der Teilnehmer ist.damit einverstandefì, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Ligae'V' sowie die jeweilig"n vàtäine-;; c"*u.ãn"î"n"iäi åunoestiga, der 2. Bundesri-ga' der 3' Liga und 
-dèr ¿' spiðrr<råsJ"n"o"n" ;üi;¿r-örunotage der stadionverbots-richtlinien ein auch-füt 

""iné'lãtffi etatzanËgeJårËnä"., bundesweit wirksamesstad ionverbot a ussprechen und/oãäi ieo uziet"n, ä rr"räään, a utneoen kön nen. Die er_{riå:ii5lü.yS'gå,iff:_5ff,,i,g1,iit "'.t"¡rt 
'ü;öËB*'*iro 

oies-Je,i'0"ü"nenoen

Der Teilnehmer verpfl.ichtet sich, bei Vorliegen der in den stadionverbotsrichflinien
Ir:ffin:f Voraussetzungen 

"0"ñr.rr. 
ein b-undesw"ìi'*:ir,.*es stadionverbot aus-

ithf'#i":L*'3'5l"Yi:""i,"&i,",å¡hî:'äf 
"î"t:ß?,flxxi$i.il.j?J,i"îTlîdie betroffenen personen aus Oem Staùìon venrueisen.

1

die DFB-R enichtlini rzu etnheitlichen aBeh VOnndlung Stadionverbotensamt FStad (im nlonve olgende n e-rbotsrichtlin sg

(Ort, Datum)
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Erklårung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison 2022 t 2O2g

Der Verein
(Name des
drücklich

(Ort, Datum)

K¡ckers e.V.

enannt, anerkennt aus-

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame stadionverbot sowohlin formeller als auch in mateñðiËiiiÅi.nt arr reóntsø;iä; und für sich verbindrich. Das
:illJÏ,ffi:å9ä;j,:i"il5 d¡e ÞrÈó'ä"T o"t"n d;¿il;'ùä der Zentrarvenvartuns des DFB

1

rm

der
sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenveitige platzantagen nutzen,wird er sich durch einen vertragmit ãem p*"¡lrËächtigten das Hausrecht übertra_gen lassen' so dass er in diesen-Fällen eoénrairs lÃaber des.Hausrechts ist.2' Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, 

_DFL Deutsche Fußball Ligae'v' sowie die jeweiligen vereiÃê.uno cesetirón.rt"n-der Bundeslíga, der 2. Bundeslí-sa' der 3' Liga und dLr a. spielklãs;ð;;li'ãä, crrndrage der stadionverbots-richflinien ein- auch rtii seinãffi:ilif 
?Ëä;;Ëä[e[enoes, bundesweit wirksamesstadionverbot-aussprecrt"n ,tiãiåoeireouziereqåur's_et=en, aufheben können. Die er-

{:Jå:li!iü.yS,g3,ig;:_X*¿i'Fìi:1ä;l'#,."bre*¡iãJi",il;,b"trerrenden
3' Der Teilnehmer verpflichtet sich,-hei.vorliegen der in den stadionverbotsrichflinien

ffir"j!fl:"1 
vorauséetz'ng"À èb"nfalls eiÀ o-unàes-weit wirksames staoiðÀverbot aus-

4' 
ffi,'liji":åï;å''3,:;;yî:'åï'r sesen ein auf der Grundrase der stadionverbots-
die betroffe;àn p"',ãÀðü;.ffisr,äå?l;lig#:g:1. HausrrièãËn.oäj,.,it"uen und

5' Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und verpflichtungen gelten ge-genseitig und ohne Einschränkung.

ø Hiermit bestätigen wir, dass sictrier Hausrechtsbereich unseres stadions vergtichenam Vorjahr nicht geändert hat. (soilj? 
",,irh- 

j;ã;;;;eände¡t haben oder sot*en siezuletzt nicht in 
.den ersten vier spietktar"r g"tpiã tt n'"9*,_bitten wir um jeweilige zu-sendung des Hausre chtsbereíchi 

"n

die zur einheitlichen Beh vonandlung Stad ionverþoten Fsamt (im e-ionve olgenden ínsgrbotsrichilinien"

Anlage 14.2
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berechtigten person)
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Erkrårung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison 2022 t 2O2g

Der Verein
(Name des FV lllertissen 1921e.V,

drücklich genannt, anerkennt aus-

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des y9¡ 01.03.20i2(Datum Vertragsa bschluss) mit dem
Vertrages

Stadion Stadioneigentü mer lnhaber des Hausrechts im
Platzanlage). des Stadions / der

;i'[1ilfr:i':,:Tl3ll:iliËtËliï;tiii.lÊ'å:ili,ïil-:åü,iiåT,i:i:i'i:r;p.",ffi:î*
SiilJ3Ï,HtïTfi ;j,:i:tä. 

¿ì; ;;Ë;'ä' oat"n ã ùiåiìîiä't"¡ der Zenrraruã*"ìt, ns des D FB

2.

sollte der Teilnehmer darüberhinausg.ehende oder andenveitige pratzanragen nutzen,wird er sich durch einen vertrag tìiã"r ¡"r"¡rrË"îäñ,ig,"n das Hausreóht r¡bertra-gen lassen' so dass er in diesen-ràilen ebánfails lnhãùãr'0", Hausrechts ist.Der Teirnehmer ist.damit einverstan$e¡, dg.ss der DFB, DFL Deutsche Fußba, Ligae'v' sowie die jeweilis"r vãl'ä¡"ãTÅä cå*r;ùî";;äi eunoesrisa, der 2. Bundesri_i3;,iitÎ"ii'?.if 
'gi',:'":f[U*ti+i¡liã;:,,gut:si,$"$5i,ffii:H:îstadionverbot aussprecnen unoloãäiieouz¡eren,ärr-.rËË"n, 

aufheben können. Die er-fJå:*iä.y;1,::,ll,m_X*T[i[f,¡t ,,t"iri.'öäi"o"Ëå wir¿ Ji";ä;üi,"rrenden
Der Teilnehmer verpfl.ichtet sich, bei.vorliegen der in den stadionverbotsrichtrinien
l;:#:*"1 vora u s s etz, n g 

" 
n ã bä ñrä' ; ñîä J.=*#'i, rkrr r", sta d i on và rb ot a u s-

3.

4.

5.
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(Ort, Datum)
(Namg & Funktion. einer vertretungs-
berechtigten person¡
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Erkrärung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison 2O2Z I 2O2g

/ die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellsch
vereins / der Gesettscnàtt¡, _'Ë;tõ;ää"

aft")
Der Verein
(Name des
druicklich

1. Der Teilnehmer ist als
(Datum
Stadion
Platzanlage)

mit den darin entha'1",:"1l:q"lyng.gn über das bundesweit wirksame stadionverbot sowohr
in formeller als auch.in-mateñelrerïinicrrt;b üü;irå1 ury für sich verbindrich. Das3lllJ3iffij,:9ål;J,:Ltffãì;'üã;å'äÌ oatðn ouiåiìîäîîî 0",. Zentrarvenvartüns oes DFB

t" Lq,A
,,Teilneh genannt, anerke nnt aus-

Stadioneigentümer / aufg rund des Vertrages vom
) Stad tümer lnhaber des Hausrechts rmC1

me des Stadions / der

2

3' Der Teilnent"^:^Y"*tlichtet sich, bei.vortiegen der ¡l *n stadionverbotsrichrinienlr#:*X Voraussetz'ns"n ãb"nrrir"ãiÄ oîîå":î"iiwirksames staãiòñveroot aus_

díe DFB-R zuichtlinien r einheittichen
samt Behandlung von Stad ionverboten (im Folgenden rnsge-



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2o.221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") Spvgg Greuther Fürth e.V

(Name des Vereins / der Gesellschaft), im Folgenden ,,Teilnehmer" genannt, anerkennt aus-
drtrcklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtlinien

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralven¡raltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 01.08.2003

(Datum Vertragsabschluss) mit dem Stadioneigentllmer lnhaber des Hausrechts im
Stadion .SRp¡JnerkRqntrpLl.Thpmas.gpmmer-.-..-................-.....-.............(Name des Stadions / der
Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch fUr seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklårung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen

am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändeft haben oder sollten Sie

zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an abteilung.regionalliqa@bfv.evpost'dd 

..,,,.., 1..-\.).Í

2

3.

4.

5.

Ø

)

Fürth
..,..._.f

(Ort, Datum)

Dirk

(Name & Funktion einer

Anlage 14.2
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berechtigten Person)



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 202212023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") Spvgg Hankofen-Hailing

(Name des Vereins / der Gese/lschaft), im Folgenden ,,Teilnehmer" genannt, anerkennt aus-
drücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen i¡ber das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ei ngerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des VertrageS VOm 01.01.2011

2.

(Datum Vertragsabschluss) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im
Stadion -MdeÍ,.o-fer-geu:,slsciqn-----.-.-.---------...--...-..---.-.-----.---.-.-.-----.----.(Name des Stadions / der
Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer dartiberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht tibertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten VorausseEungen ebenfal ls ei n bundesweit wirksames Stad ionverbot aus-

zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-

genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen

am Vorjahr nicht geändert hat. (Soltte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie

zuletzt nicht in den ersten vier Spietklassen gespielt haben, bitten wir um ieweilige Zu-

sendung des Hausrechtsbereichs an

Teilnehmer)

3

4.

5.

ú

Hankofen

(Ort, Datum) (Name & Funktion einer veftretungs-
berechtigten Person)

t1t1lAnlage 14.2
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Erkrärung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison 2022 t 2O2g

Der Verein
(Name des
drücklich

(Ort, Datum)

€.V,

ert' genannt anerkennt aus-

;r'[1ilflï':,:Tllll:i"il5:fl:r,i',ïrJ,:¡ilÊ'Ë:i*iilf+ü]Jiåffi:T:f,î:r;,f.iffi:îjl
3illJ3ìffij,:gåi,;j,:i:ril;ì;;il;¿ 0", óàtðñoöï,lbeiderzentiarvã,wlrtuns 

des DFB

1' Der Teilnehmer ist als stadioneigentrimer / aufgrund des Vertrages vom 2t.o6.2ooo

lïö.T,;.r.:.r-:ffi:i:::l.::0"'st.á'"iöä,iu'e,rnnåËËioåä'Hã*-.nä,mplatzanlage¡.

sollte der Teilnehmer dartiberhinausgehende oder anderweitige pratzanragen 
nutzen,wird er sich durch einen vártËérn¡t ãem È;J;Ë;*chtþten das Hausrecht rjbertra-gen lassen' so dass er in diesen-rar,"n åoËniåiri,în.o"r des Hausrechts ist.2 

iî *,1Ë4:.'"Ë,fl;#:"ËffiSflj?l¿,åî:*-lñtpFB, DFL Deutsche Fußra,, Lisa

iï,fl iåiiiift:,,f 'É13i;llrut."õ;;äthi*ff :n,'.*fufi#iË
staoioÀverõgt.qy"rn,".r,"n,..iøä3,li"iJ.*gtr,r"*n, 

auneoen icinnen. Die er_fiå:1tiiiy;gf*n_X'f;[,kñìiiFf ü,;å¡oee*¡di¡äI#betrerrenoen
3' Der Teilnehmer verpflichtet sich,- bei.Vorliegen der i gqn stadionverbotsrichilinien

:"r'J8,?:fl:ï 
vo"sðét";é;ä"'rarcãin oîîoelîe¡t wirksames staãiãnverbot aus-4' 

ïg:ü,Lii::ffl#''3,:;[H:åtj¡r se.sen ein aur der Grundrage der sradionverbots-
o i e oetrãneî àì p",,ã *äffi ..,äl?l;1'?g;;g:l 

H a u sfr;;Ë;, ú;: ster r en u nã

: löåüîîî fflfulll.;[iiffi:* Ermächtisuns"n,no Verpnichtungen serten se-ø Hiermit bestätigen wir' oass titn"o"r Hausrechtsbereich. unseres stadions vergrichenam Vorjahr nicht geändett n"i.lsàøre 
", t¡ri iäaãiîä"ëándeft haben oder sot,en siezutetzt nicht in den ersten ,¡"i siìutnu;;";;äö;,'oZg"n, bitten wi, um_jeweitise zu_sendung des Hausrechtsbereichl à,

die zur
samt Behandlung von F(im olgenden insge-
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Erkrärung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison 2022 t 2O2g

Der Verein
(Name des
drücklich

Der Teil
(Datum
Stadion
Platzanlage).

mit den darin entha'I":1l:q"lyng.gl ü.ber das bundesweit wirksame stadionverbot sowohrin formeller als auch.in.mateñett"rïinJ.r,t ;b üü;'k"Jåq ,{ für sich verbindrich. Das3illJ3ìffi,:fi|#,:i:tiä. ãì; ËË¿'äi oátän d ñi;îä î": der Ze ntra ru"*"ìiu ns des D FB

nt, anerkennt aus-

Vertrages vom 7.k,<Cs
lnhaber des Hausrechts im

me des Stadions / der

e.l/.

1

2.

Kirchheim

(Ort, Datum)

Anlage 14.2

sollte der TeilnehTl dtlYbgrhinausgehende oder anderweitige pratzanragen nutzen,wird er sich durch einen v-ertrag Ãìiãàr jeweirs eur"ãhi¡gt"n das Hausrecht übertra-gen tassen, so dass er in diesen rarùrloå"iåï, r,rri[äl'äï, n"rrr"chrs isr.Der Teilnehmer ist.damit.einverstanden, dass der DFB, DFL.De.utsche Fußball Ligae'V' sowie die jeweilig"n vËi"¡n" ffiä"*r;;#i"^-l;r ãunoestiga, der 2. Bundesri-sa' der 3' Lisa und ðer ¿. spiäkrãr;rl"b¡;riäär-ör.îndrase 
der stadionverbots_rich'inien ein auchfir 

""¡nãj"r"'åïiö'î,.1f:f*ä,,îlî"r, bundesweit wirksamesstadionverbot aussprechen und/oãäiieouz¡eren, ãusietzeÀ, 
.auft eben können. Die er-{;J* iisl ü.yS,gå,ilï:_Xîi[]hñit ã,tå i ri' ö",. ö-ff '*¡,0 

o ¡e s oe n oeirene n o en
Der Teilnehmer verpfl.ichtet sich, bei Vorliegen der in den stadionverbotsrichflinien
lrrfrx!fl:"j 

voraussetz'ng"n ébäñäls ein o-unoÑ"ïi'fflsames stadionverbot aus-

3

4

5

ø

1
Harlander,

vertretungs-

die zur einheitlichen Beha vonndlungsamt F,,stad (im olgenden insge-

(Name & Funktion einer
berechtigten person)
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Der Verein
(Name des
drücklich

2.

t

Aschaffen

(Ort, Datum)

1

mit den darin entha'l",1"1lgq"lyng.ql über das bundesweit wirksame stadionverbot sowohtin formeller ats auch.in-mateñell"ri¡nri.r,t 
"r"ühtil;'Ëår ,ry für sich verbindrich. Das

3;ilJïfftï9fi;j,:,"t1ä ái" Þiiãgå'ä"''o"tàn oùiårìîiä'ùä der ZentrarverwartuÀs des DFB

sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrveitige pratzanlagen nutzen,wird er sich durch einen Vertrag riiãàr ;eweirs. eereãñiigt.n das Hausrecht übertra_gen lassen, so dass er in diesen-Fä[en ebenrarrs rnrraber'äå, n"rrrechts ist.Der Teilnehmer ist.damit einverstanden, da.ss der DFB, DFL.Deutsche Fußball Ligae'v. sowie die jeweirigen ver"¡Áe uÅJêeseil;h"d;;r ãunoesriga, der 2. Bundesri_ga' der 3' Lisa und 
-der 

¿. spiert¡ãsJ"*¡"n" ã;iôr-ö;;drage der stadionverbots-richtlinien ein auch_füt s"inãlãr'åìig;'ehtzanrageärrãnî"r, 
bundesweit wirksamesstadionverbot aussprecr¡en unolåãäiieouziet"n, äuåãìIäI, 

"rn,"oen 
können. Die er_

9J[:1!iü"yS,gå,îlï:_**l*¡",.'-itä;iíi"#'.ä"ff '*i,odiàs-d"^üåüän"no"n

Der Teilnehmer verpfl.ichtet sich, bei Vorliegen der in den stadionverbotsrich'inien
l;r"Jn:r voraussetzunsen 

"¡'"ñr"Irr 
e¡n o'unoesw"ìï,ilLr",es stadionverbot aus-

iör'f ii::ä:L#'3,!¡iö:',li.ï'ît"î:¡Ëd:¿î"f t:r:iîji:isiå=':?J,r"iTlîdie betroffenen personen aus Oem Staàion verweisen.

Erklårung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
$aison 2O2Z t 2OZg

SV Viktoria 01 e.V

genannt, anerkennt aus-

gelten ge-

verglichen
so//fen Sre
weilige Zu-

3.

4.

5

(Name & Funktion einer vertretungs_
berechtigten person)

11l1l

DFdie renB-Richtlin zur einheitlichen vonBehandlung
Fmtsa (im olgenden insge-

Anlage 14.2



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

1

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") SV Wackêr Eurghaus€n e.V. /wacksr Eurghsusen Fußball GmbH

(Name des Vereins / der Gese//schaft), im Folgenden ,,Teilnehmer" genannt, anerkennt aus-
drücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt "Stadionverbotsrichtl inien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenraltung des DFB
eingerichtete Zentra lstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrag 
"" 

uo 24.06.2øL'(
(Datum Vertragsabschluss) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im
Stadion -!ryeçK.e.r-Arço?-..--------.-------------------------...------....-.----......--....--.(Name des Stadions / der
Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht tibertra-
gen lassen, so dass er in diesen FËillen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an c(ëR

Stempel
Burghausen Andr€as Hubêr, Geschåftsfi¡hrêf Wackef Burghausen Fußball GmbH

(Ort, Datum) (Name & Funktion einer veñretungs-
berechtigten Person)

1111l

2.

3.

4

5
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

2.

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") TSV 1896 Ra¡n e.V.

(,Name des Vereins / der Gese//schaft), im Folgenden ,,Teilnehmer" genannt, anerkennt aus-
drücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtlin ien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages VOm 06.03.2018

(Datum Vertragsabschluss) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im
Stadion -çe.o.rs:We-her:9tsdien.............-.......................................-........(Name des Stadions / der
Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion veruveisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
se n d u n g de s H a u srechtsbe reich s a n abte il u ng. rcg ion al I iga@ bfu . ev post. de)

f/eron r/u ,-l'þ*'¡'

3.

4.

5.

Rain am Lech

& Teilnehmer)

& Funktion einer veftretungs-(Ort, Datum)

Anlage 14.2
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") TSV Aubstadt

(Name des Vereins / der Gesellschaft), im Folgenden ,,Teilnehmer" genannt, anerkennt aus-
drücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad io nverbotsrichtlin ien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralveruvaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages y6¡ 11.02.2002

(Datum Vertragsabschluss) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im
Stadion .Nç.NArene-......-.---.---..------------------.-----...--.--..........-............,(Name des Stadions / der
Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit beståtigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändeft haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an abteilung.regionalliga@bfu .evpost.de)

2

3

4

5

¡/á*
Stempel Teilnehmer)

Aubstadt

(Ort, Datum)

Herbert Köhler

(Name &

Anlage 14.2
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verei n / d ie Ka pita lgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") TSV Buchbach

(Name des Vereins / der Gese//schaft), im Folgenden ,,Teilnehmef'genannt, anerkennt aus-
drücklich

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom
(Datum
Stadion

) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im
des Stadions / der

2.

Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenreitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die ín dieser Erklärung enthaltenen Ermächtígungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So/fe er sich jedoch geändeft haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gesprelt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sen d u ng d e s H a u srechtsbe reich s a n abte i I u n g. reg i on al I iq a@ bfu . evpost. d e)

EIN e.V'

3.

4

5.

,E.

Buchbach

(Ort, Datum)

die DFB-Richtli nten zur einheitlichen Behand lung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt "Stadionverbotsrichtlin ien"

Anlage 14.2
ffitra'åëF;w
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen stadionverboten
Saison ZO22 I 2O2g

Der Verein / die Kaoita,gesellschaft (,,Tochtergesellschaft,,)
g;ji,îfl", vereini / d;; G;:;;it;;;àï), ; rorgenoen .rär

mit den darin enthalte.nen Regelungen über das bundesweit wirksame stadionverbot sowohrin formeller als auch ¡n mateñãiËriiÅi"r,t ur, *ãnËw;ËT und für sich verbindrich. Das3lllJïffi,:9fif#i"lî ¡ì; pi;il ä"i o"t"n o,iår'ìiä'ùä der Zentrarvenvartuns des DFB

1. Der Teilnehmer ist als
(Datum

Stadioneigentümer / aufg

neh enannt, ane a
e.l/

rund des Vertrages vom 0 LZr lnhaber des Hausrechts im
des Stadions / der

n 100

gçbschluss) m
Stadion

3

2.

4. Der Teitnehmer wird bei Verstößen gege n ein auf der Grundlage der Stadirichtlinien erteiltes Stadionverbot S onverbots-trafan trag wegen Hausfriedensbruchs stellen unddie betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen5. Die in dieser Erkläru ng enthaltenen Ermächtigenseitig und ohne E inschränkung.
gungen und Verpflichtungen gelten ge_

H Hiermit bestätigen wi r, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stad ions verglichenam Vorjahr nicht geä ndert hat. (Soltte er sich jedoch geändert haben oder sollten Siezuletzt nicht in den ersten vier Spielktassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu_sendung des Hausrechtsbereichs an
de

ïürkgücü Mün e.v.

sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige pratzanragen nutzen,wird er sich durch einen Vertrtg ;iiåãr jewe.irs. e"r""hiiõt"n das Hausrecht übertra-gen lassen, so dass er in diesen"ratten eoenfars rnhabe, äË, H"rrr"chts ist.Der Teirnehmer ist.damit einverstanden, da.ss.der DFB, DFL.Deutsche Fußbail Ligae'V' sowie die jeweilig"n v"t"in"-,iÅië"""rr."r,årt"n oãi ãunaestiga, der 2. Bundesri-ga' der 3' Lisa und 
-der ¿. spierr<rãsJ"i.o"n" ;;i;"r-ö;;drage der stadionverbots_richtlinien ein auch^füt 

""inãj"_t'åiriö'etatzanrag" önãnî"s, bundesweit wirksamesStadionverbot aussorecr¡en unoloãäiLou=¡"iå;;å;."s-eäi, 
aurnenen können. Die er_{,î[;ii:iîi"yS,gå,igï:;*f*;,?"?åïñì, unu,,, D;;ôÈã;ird dies-Jen üåi..ån"no"n

Der Teilnehmer verpflichtet sích, bei Vorliegen der in den stadionverbotsrichflinien
l;r"":*f Voraussetzunsen 

"nLñrãìrr "in 
nîncesw"ìi''ir"L.rres stadionverbot aus-

(Ort, Datum)
(Name &'* vertretungs-

d te DFB-Richfli nten zur etnheitl ichen Behand vonlung Stadionverbotensa tmmt Fo,,Stad lgendenionverbots nterichtli n" nsge-

Anlage 14.2
berechtigten
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") VfB Eichstätt 1920 e.V

(Name des Verelns / der Gesellschaft), im Folgenden ,,Teilnehmer" genannt, anerkennt aus-
drücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtlin ien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom

2.

(Datum Vertragsabschluss) mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im
Stadion .tiq-q¡-,Mqly:stadiqn-.....--.-.----.-.....-----.-----...-.-.-....-...-.-.-.--.....-.(Name des Stadions / der
Platzanlage).
Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vodiegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.
Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

Eichstätt Thomas

(Ort, Datum) (Name & Funktion einer vertretungs-
berechtigten Person)

1111l

3.

4

5
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